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E r b r e c h t
Anerkennung einer Testaments-Kopie
Das Pfälzische Oberlandesgericht Zweibrü-
cken hat entschieden, dass die Kopie eines 
Testaments nicht als wirksame letztwillige 
Verfügung angesehen werden kann, wenn 
Zweifel an der wirksamen Errichtung des 
„Original-Testaments“ verbleiben.

Die ehemalige Lebensgefährtin des Verstor-
benen wollte einen Erbschein erteilt bekom-
men, der sie als Alleinerbin ausweist. Zur 
Begründung ihres Anliegens berief sie sich 
auf ein handschriftlich erstelltes und unter-
zeichnetes Testament des Verstorbenen. 
Allerdings lag dieses Testament lediglich 
als Kopie vor. Das Amtsgericht hörte zum 
Zustandekommen, zur Errichtung und zum 
Inhalt dieses Testaments zwei Zeuginnen 
an. Diese gaben an, dabei gewesen zu sein, 
als der Verstorbene das „Original-Testa-
ment“ geschrieben habe. Trotz dieser Aus-
sagen wies das Amtsgericht den Antrag der 
ehemaligen Lebensgefährtin zurück und 
erteilte ihr keinen Erbschein, der sie als Al-
leinerbin auswies.
Das Pfälzische Oberlandesgericht hat die 
Entscheidung des Amtsgerichts bestä-
tigt und unter anderem ausgeführt, dass 
zum Nachweis eines testamentarischen 
Erbrechts grundsätzlich das Testament im 
Original vorzulegen sei, auf das das Erb
recht gestützt werde. Ist das Original des 
Testaments jedoch ohne Willen und Zutun 
des Erblassers vernichtet worden, verlo-
ren gegangen oder sonst nicht auffindbar, 

könne ausnahmsweise auch eine Kopie des 
Testaments zum Nachweis des Erbrechts 
ausreichen. Hierfür gelten jedoch, so der 
Senat, hohe Anforderungen. Der Nachweis 
setze voraus, dass die Wirksamkeit des „Ori-
ginal-Testaments“ bewiesen werden könne. 
Die Errichtung, die Form und der Inhalt des 
Testaments müssen so sicher nachgewiesen 
werden, als hätte die entsprechende Urkun-
de dem Gericht tatsächlich im Original vor-
gelegen. Im konkret zu entscheidenden Fall 
seien auch nach Anhörung der Zeugen ei-
nige Zweifel an der Wirksamkeit des „Origi-
nal-Testaments“ verblieben. Deshalb könne 
aus der Kopie des Testaments das Erbrecht 
der ehemaligen Lebensgefährtin nicht ab-
geleitet werden.
Dem Senat erschien es bereits ungewöhn-
lich, dass der Verstorbene seine Bekannten 
zum Essen zu sich nach Hause eingeladen 
habe und ohne Ankündigung und Begrün-
dung plötzlich sein Testament in deren Ge-
genwart errichtet habe. Zudem hätten die 
Zeuginnen bereits die genauen Umstände 
der Testamentserrichtung unterschiedlich 
geschildert. Sie seien sich zwar darin einig 
gewesen, dass das Testament während 
eines gemeinsamen Abendessens vom Ver-
storbenen innerhalb einer halben Stunde 
in ihrer Anwesenheit geschrieben und laut 
vorgelesen worden sei. Während eine Zeu-
gin jedoch berichtet habe, dass die ehema-
lige Lebensgefährtin währenddessen in der 
Küche gekocht habe, habe die andere Zeu-
gin dagegen geschildert, dass die Anferti-
gung des Testaments erst nach dem Essen 
stattgefunden habe.
Weiter spreche der Inhalt des Testaments 
gegen die von den beiden Zeuginnen ge-
schilderten Umstände des Zustandekom-
mens. Das Testament sei mehrere Seiten 
lang, beinhalte mehrere Begünstigte, kon-
krete Daten mehrerer Rentenversiche-
rungen und verschiedene Kontonummern. 
In dieser Situation seien die Aussagen, dass 
der Verstorbene das Testament ohne Zuhil-
fenahme von Vertragsunterlagen oder ähn-
liches geschrieben habe, wenig plausibel.
Schließlich habe auch keine der beiden 
Zeuginnen geschildert, gesehen zu haben, 
dass der Verstorbene das beim Abendes-
sen errichtete Schriftstück auch eigenhän-
dig unterschrieben habe. Dies wäre aber 
erforderlich, um zur Überzeugung der Er-
richtung eines formwirksamen Testaments 

gelangen zu können. Alle diese Umstände 
würden dazu führen, dass der Senat nicht si-
cher überzeugt gewesen sei, dass das beim 
Abendessen verfasste Schriftstück mit der 
für ein Testament erforderlichen Endgültig-
keit und die Rechtsverbindlichkeit vom Ver-
storbenen abgefasst worden sei.
Oberlandesgericht Zweibrücken,
Beschluss vom 07.08.2025 – 8 W 66/24 –

S c h a d e n s e r s a t z r e c h t
Ausrutschen über ein Salatblatt
Die Betreiberin eines Supermarkts muss 
keine ständige Sauberkeit des Fußbodens 
gewährleisten. Es ist ausreichend, wenn der 
Fußboden in vom Einzelfall abhängigen 
zeitlichen Abständen kontrolliert und gerei-
nigt wird.

Geklagt hatte eine Frau, die bei einem Ein-
kauf in einem Supermarkt gestürzt war. 
Sie behauptete, auf einem auf dem Boden 
der Obst- und Gemüseabteilung herum-
liegenden Salatblatt ausgerutscht und ge-
stürzt zu sein. Dadurch habe sie sich einen 
Brustwirbel gebrochen. Sie verlangte von 
der Supermarkt-Betreiberin 10.000 Euro 
Schmerzensgeld. Die Betreiberin behaupte-
te, sie sei ihrer Verkehrssicherungspflicht 
nachgekommen. Der Fußboden werde je-
den Morgen maschinell gereinigt, die Sau-
berkeit alle 30 Minuten kontrolliert und da-
bei Verunreinigungen entfernt.
Das Gericht wies die Schmerzensgeldklage 
der Kundin ab. Sie sah die Reinigungsinter-
valle der Supermarkt-Betreiberin als aus-
reichend an. Durch die morgendliche Rei-
nigung und die halbstündlichen Kontrollen 
sei sie ihrer Verkehrssicherungspflicht aus-
reichend nachgekommen. Es müssten nur 
diejenigen Kontroll- und Reinigungsabstän-
de eingehalten werden, die ein umsichtiger 
und in vernünftigen Grenzen vorsichtiger 
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Trotz gewissenhafter Bearbeitung der 
Beiträge kann eine Haftung für die Inhalte 
nicht übernommen werden. Verbindliche 
Auskünfte können nur im Rahmen eines 
Mandatsverhältnisses erteilt werden. 
Bildquellen: pixabay.com, fotolia.com, pexels.com

Kaufmann im Rahmen des wirtschaftlich Zu-
mutbaren für notwendig und ausreichend 
hält. Durch das sorglose Verhalten ande-
rer Kunden könnten Gefahrenquellen ent-
stehen, die auch bei großer Sorgfalt nicht 
vollständig verhindert werden könnten. Das 
müsse hingenommen werden; eine engma-
schigere Kontrolle sei der Betreiberin wirt-
schaftlich nicht zumutbar.
Landgericht Frankenthal,
Urteil vom 16.09.2025 – 1 O 21/24 –

V e r b r a u c h e r r e c h t
Supermarkt muss auch zerdrückte 
Pfanddosen zurücknehmen
Händler müssen auch zerdrückte Pfanddosen 
zurücknehmen, sofern das Pfandlogo sowie 
der Barcode auf der Verpackung noch sichtbar 
und lesbar sind. Dies hat das Oberlandesge-
richt Stuttgart klargestellt.

Ein Verbraucher versuchte, deutlich defor-
mierte Pfanddosen zurückzugeben. Ein Mitar-
beiter des Discounters LIDL lehnte die Annah-
me ab. Begründet wurde dies damit, dass die 
Dosen entweder mutwillig beschädigt worden 
seien oder aus einem Pfandautomaten ent-
wendet und somit doppelt zur Rückgabe vor-
gelegt würden. Der Lebensmitteldiscounter 
vertrat grundsätzlich die Ansicht, dass er nur 
Verpackungen zurücknehmen müsse, deren 
Form der ursprünglich in Verkehr gebrachten 
Verpackung entspräche.
Nach einer erfolglosen Abmahnung reichte 
die Verbraucherzentrale Klage gegen das Un-
ternehmen ein. Bereits das erstinstanzliche 
Gericht hatte zugunsten der Verbraucher-
zentrale entschieden. Das Oberlandesgericht 
Stuttgart bestätigte diese Entscheidung in der 
Berufung und folgte der Argumentation der 
Verbraucherschützer.
Das OLG betonte, dass die Pfandauszahlungs-
pflicht eine verbraucherschützende Marktver-
haltensregelung darstellt. Der im § 31 des Ver-
packungsgesetzes verankerte abfallbezogene 
Sinn würde untergraben (konterkariert), wenn 
die Rücknahme auf Verpackungen in Origi-
nalform beschränkt bliebe. Es bestehe kein 
schutzwürdiges Interesse an einer „pfleglichen 
Behandlung“ einer Einweg-Dose, da diese 
nach der Rücknahme ohnehin zerstört wird. 
Zudem ließe selbst der bloße Verdacht auf 
eine Entwendung der Dosen aus einem Pfand
automaten und eine, dadurch bewirkte dop-
pelte Rückgabe die gesetzliche Rückzahlungs-
pflicht unberührt.
Oberlandesgericht Stuttgart,
Urteil vom 15.06.2023 – 2 U 32/22 –

A r b e i t s r e c h t
Machtmissbrauch rechtfertigt hohe Abfindung
Weil eine Mitarbeiterin die private Annäherung 
ihres Chefs ablehnte, wurde sie gekündigt. Ein 
solches Fehlverhalten von Führungskräften 

kann für das Unternehmen teure Abfindungen 
nach sich ziehen.
Das Landesarbeitsgericht Köln hat die Beru-
fung der Beklagten gegen die Entscheidung 
des Arbeitsgerichts Bonn, mit der das Ar-
beitsverhältnis der klagenden Arbeitnehmerin 
gegen Zahlung einer Abfindung in Höhe von 
70.000 Euro aufgelöst wurde, größtenteils 
zurückgewiesen und die Höhe der Abfin-
dungssumme wegen einer geringfügig ab-
weichenden Berechnungsweise auf 68.153,80 
Euro festgesetzt.
Das Landesarbeitsgericht Köln bestätigte, 
dass der Arbeitnehmerin die Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses wegen sexistischer, de-
mütigender und willkürlicher Äußerungen des 
Geschäftsführers unzumutbar sei (§ 9 KSchG). 
Der Geschäftsführer der Beklagten habe der 
Klägerin zudem aus Unmut über die Entwick-
lung des privaten Verhältnisses zu ihr arbeits-
rechtliche Sanktionen angedroht.
Die außergewöhnliche Höhe der Abfindungs-
zahlung begründete das Landesarbeitsgericht 
Köln anhand der besonderen Umstände des 
Falles mit der offensichtlichen Sozialwidrigkeit 
der Kündigung und der erheblichen Herab-
würdigung der Klägerin, die zu einer seit Mai 
2024 andauernden posttraumatischen Bela-
stungsstörung geführt habe. Zudem berück-
sichtigte das Gericht, dass der Geschäftsführer 
die Auflösungsgründe vorsätzlich durch das 
Missbrauchen seiner Machtstellung herbeige-
führt habe.
Landesarbeitsgericht Köln,
Urteil vom 09.07.2025 – 4 SLa 97/25 –

V e r b r a u c h e r r e c h t
Werbung mit reduziertem Preis muss 
klar sein
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass 
die Werbung mit einer Preisermäßigung unzu-
lässig ist, wenn der niedrigste Gesamtpreis der 
letzten 30 Tage vor der Preisermäßigung nicht 
in einer für den Verbraucher unmissverständ-
lichen, klar erkennbaren und gut lesbaren 
Weise angegeben wird.
Die Klägerin ist die Wettbewerbszentrale. Die 
Beklagte ist ein Lebensmitteldiscounter. In 
einem Werbeprospekt bewarb die Beklagte 
ein Kaffeeprodukt unter Angabe des aktuellen 
Verkaufspreises („4.44“) und eines weiteren 
klein gedruckten Preises („6.991“) sowie einer 
Preisermäßigung („-36 %“). Die hochgestellte 
Ziffer 1 nach der Preisangabe „6.99“ verweist 
auf den am Seitenende stehenden und in klei-
ner Schriftgröße gehaltenen Text „Bisheriger 
30-Tage-Bestpreis, außer: [beworbenes Kaf-
feeprodukt] 4.44“. Die Beklagte verlangte für 
das beworbene Kaffeeprodukt in der Vorwo-
che der Werbung einen Preis von 6,99 € und 
in der davorliegenden Woche einen Preis von 
4,44 €.
Die Klägerin hält die Preiswerbung der Beklag-
ten für wettbewerbswidrig. Sie hat die Beklag-
te auf Unterlassung sowie auf Erstattung von 
Abmahnkosten in Anspruch genommen.
Der Bundesgerichtshof urteilte, dass die Preis-
werbung der Beklagten gegen die Preisanga-
benverordnung (PAngV) verstößt und daher 
nach § 5 a Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2, § 5 b Abs. 4 
UWG unlauter ist.
Die Beklagte sei nach § 3 Abs. 1 PAngV zur An-
gabe der Gesamtpreise verpflichtet. Sie habe 
deshalb nach § 11 Abs. 1 PAngV gegenüber 
Verbrauchern bei jeder Bekanntgabe einer 

Preisermäßigung für eine Ware den niedrigsten 
Gesamtpreis anzugeben, den sie innerhalb der 
letzten 30 Tage vor der Anwendung der Prei-
sermäßigung gegenüber Verbrauchern ange-
wendet hat. Zur Vermeidung eines Verstoßes 
gegen § 11 Abs. 1 PAngV reiche es nicht aus, 
dass der niedrigste Gesamtpreis in beliebiger 
Weise angegeben wird. Aus dem in § 1 Abs. 3 
Satz 2 PAngV normierten Gebot der Preisklar-
heit folge vielmehr, dass diese Angabe in ei-
ner für den angesprochenen Verbraucher un-
missverständlichen, klar erkennbaren und gut 
lesbaren Weise zu erfolgen hat. Die Werbung 
der Beklagten wurde diesen Anforderungen 
nicht gerecht. Mit der unzureichenden Anga-
be des niedrigsten Gesamtpreises enthalte die 
Beklagte den Verbrauchern eine wesentliche 
Information im Sinne von § 5 a Abs. 1, Abs. 2 
Nr. 2, § 5 b Abs. 4 UWG vor. Die Preiswerbung 
der Beklagten war deshalb unzulässig.
Bundesgerichtshof,
Urteil vom 09.10.2025 – I ZR 183/24 –

S o z i a l v e r s i c h e r u n g s r e c h t
Sturz einer ehrenamtlichen „Gassi-Gehe-
rin“ für Tierheim ist Arbeitsunfall
Das Sozialgericht Oldenburg hat einen Ar-
beitsunfall zum Nachteil der zuständigen 
Berufsgenossenschaft im Fall einer ehrenamt-
lichen Gassi-Geherin eines Tierheimvereines 
festgestellt.
Die Gassi-Geherin und zeitweise auch Kassen-
prüferin des Tierheimvereins war beim Aus-
führen eines in dem Tierheim untergebrachten 
Hundes auf einem Trampelpfad ausgerutscht 
und hatte sich dabei eine Weber-C-Sprung-
gelenksfraktur zugezogen. Die zuständige Be-
rufsgenossenschaft lehnte die Anerkennung 
als Arbeitsunfall mit der Begründung ab, dass 
es sich nicht um eine arbeitnehmerähnliche 
Tätigkeit bei dem ehrenamtlichen Ausführen 
des Hundes gehandelt habe.
Das Sozialgericht Oldenburg hob die Ent-
scheidung der Berufsgenossenschaft mit der 
Begründung auf, dass alle Merkmale eines 
abhängigen Beschäftigungsverhältnisses im 
Falle der Klägerin erfüllt seien. Das Ausfüh-
ren der Hunde habe für das Tierheim einen 
wirtschaftlichen Wert und entspreche dem 
Willen des Unternehmers. Die Mitgliedschaft 
in einem nichtrechtsfähigen Verein schließe 
die Begründung eines Beschäftigungsver-
hältnisses nicht aus. Das Gassi-Gehen sei 
keine Vereinspflicht, dies stehe aufgrund der 
Satzung des Tierheimes fest. Vielmehr gehe 
diese Tätigkeit weit hierüber hinaus und kön-
ne auch nicht mit Aspekten des Tierwohls 
begründet werden. Schließlich sei auch der 
Umfang der Tätigkeit nicht als gering einzu-
schätzen, da das Gassigehen mehrfach die 
Woche erfolgte. Die Klägerin habe dabei den 
Weisungen des Vereins unterlegen, da ihr die 
Hunde nicht zur freien Verfügung stünden 
und sie diese beispielsweise nur zu festen 
Zeiten abholen durfte.
Sozialgericht Oldenburg,
Urteil vom 07.05.2025 – S 73 U 162/21 –
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